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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Müller, Mag. Guggenber
ger und Genossen haben am 27.5.1993 an mich eine schriftliche 
Anfrage mit der Nr. 4916/J betreffend Waldschäden durch 
Streusalz und Straßenabwässer im Wipptal gerichtet, die fol
genden Wortlaut hat: 

1. Wie hat sich die Natriumbelastung entlang der Straßen im 
Wipptal seit unserer ersten Anfrage entwickelt? 

2. Welche Maßnahmen gegen diese Belastung wurden seither 
ergriffen? 

3. Wie stehen Sie zum "Waldverbesserungsprojekt Wipptal" in 
seinen verschiedenen Fassungen? 

4. Werden Sie dafür eintreten, daß Mittel aus der Öko-Maut 
für die Waldsanierung eingesetzt werden? 
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ad 1 

Zunächst ist festzuhalten, daß die Überwachung der Straßenab
wässer nicht dem Kompetenzbereich meines Ressorts unterliegt. 
Als Behörden im Bereich des Wasserrechtes werden der Landes
hauptmann, die Bezirksverwaltungsbehörde und der Bundesmini
ster für Land- und Forstwirtschaft tätigo. Im Bereich der Be
lastung von Waldböden mit Schadstoffen ist der Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft zuständigo 

Von den damit befaßten Behörden des Landes Tirol wurde meinen 
Beamten mitgeteilt, daß sich die Situation der Natriumbela
stu~g entlang der Straßen im Wipptal seit dem Jahr 1990 ent
scheidend verbessert hato 

ad 2 und 3 

Von der Landesforstinspektion Tirol wurde ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket unter dem Titel "Waldverbesserungsprojekt 
Wipptal" ausgearbeiteto 

Ich unterstütze daher die baldige Umsetzung der im Rahmen des 
"Waldverbesserungsprojektes Wipptal" angeführten Vorschläge. 

ad 4 

Die Verwendung der Mittel aus der "Öko-Maut" fällt in die Zu
ständigkeit des Wirtschaftsministeriumso Eine Verwendung die
ser Mittel auch zur Abdeckung negativer externer Kosten durch 
die Umweltbelastung aus dem Straßenverkehr ist meines Erach
tens alleine aus den oben genannten Gründen unbedingt anzu
streben. 
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